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Hauptsatzung 
der Gemeinde Wittmar 

                                                                                                                    
Aufgrund des § 12 Abs.1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 
vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576) - in der zur Zeit geltenden Fassung – hat der 
Rat der Gemeinde Wittmar in seiner Sitzung am 13.12.2021 folgende Hauptsatzung 
beschlossen: 
 

§ 1 

Bezeichnung, Name 

(1) Die Gemeinde führt die Bezeichnung und den Namen „Gemeinde Wittmar“. 

(2) Sie ist Mitgliedsgemeinde der Samtgemeinde Elm-Asse. 

 

                                                                 § 2 

Wappen, Dienstsiegel 

(1) Das Wappen zeigt ein in grün von zwei silbernen (weißen) Buchenblättern besei-
teter, silbener (weißer) Burgturm, belegt mit grünen gekreuzten Berghämmern. 

(2) Das Dienstsiegel enthält das Wappen und die Umschrift „Gemeinde Wittmar, 
Landkreis Wolfenbüttel“. 

                                                                
                                                                 § 3 

Ratszuständigkeit 

(1) Der Beschlussfassung des Rates bedürfen 

a. Rechtsgeschäfte i.S.d. § 58 Abs. 1 Nr. 14 NKomVG, deren Vermögenswert 
die Höhe von 3.000 € übersteigt, 

b. Verträge i.S.d. § 58 Abs. 1 Nr. 20 NKomVG, deren Vermögenswert die Höhe 
von 1.000 € übesteigt, soweit diese nicht aufgrund einer förmlichen Aus-
schreibung abgeschlossen werden. 

(2) Für die Vergabe von Aufträgen für Lieferungen, Leistungen und Bauleistungen 
sowie den Abschluss von Grundstückskaufverträgen ist die Zuständigkeit gem § 
85 Abs. 1 Nr. 7 NKomVG dann gegeben, wenn die Vergabe oder der Vertragsab-
schluss nicht von grundsätzlicher über den Einzelfall hinausgehender Bedeutung 
ist, mit einer gewissen Regelmäßigkeit wiederkehrt, nach feststehenden Verwal-
tungsregeln erledigt wird und für die Gemeinde sachlich und finanziell nicht von 
erheblicher Bedeutung ist. Finanziell nicht von erheblicher Bedeutung sind 

   - Bei Vergaben Aufträge mit einer Auftragssumme bis zu 6.000 €. 

   - Bei Vergaben im Bereich der Bewirtschaftungskosten Aufträge bis zur                               
Höhe des genehmigten Haushaltsrahmens.   

   - Rechtsgeschäfte i.S.v. § 58 Abs. 1 Nr. 14 und 20 NKomVG, wenn der 
Vermögenswert 1.000 € nicht übersteigt.  
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                                                                 § 4 

Vertretung der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters  

(1) Der Rat wählt in seiner ersten Sitzung aus den Beigeordneten zwei ehrenamtli-
che Vertreterinnen und/oder Vertreter der Bürgermeisterin oder des Bürgermeis-
ters, die sie oder ihn bei der repräsentativen Vertretung der Gemeinde, bei der 
Einberufung des Verwaltungsausschusses einschl. Aufstellung der Tagesord-
nung, der Leitung der Sitzungen des Verwaltungsausschusses, der Verpflichtung 
der Ratsfrauen und Ratsherren und ihrer Pflichtenbelehrung vertreten. 

(2) Der Rat beschließt über die Reihenfolge der Vertretung, sofern eine solche be-
stehen soll. Soll eine Reihenfolge bestehen, so führen die Vertreterinnen und 
Vertreter die Bezeichnung stellvertretende Bürgermeisterin oder stellvertretender 
Bürgermeister mit einem Zusatz, aus dem sich die Reihenfolge der Vertretung 
ergibt. 

 
                                                                 § 5 

Anregungen und Beschwerden 

(1) Werden Anregungen und Beschwerden im Sinne des § 34 NKomVG von mehre-
ren Personen bei der Gemeinde gemeinschaftlich eingereicht, so haben sie eine 
Person zu benennen, die sie gegenüber der Gemeinde vertritt. Bei mehr als fünf 
Antragstellerinnen oder Antragstellern können bis zu zwei Vertreterinnen oder 
Vertreter benannt werden. 

(2) Die Beratung kann zurückgestellt werden, solange den Anforderungen des Ab-
satzes 1 nicht entsprochen ist. 

(3) Anregungen oder Beschwerden, die keine Angelegenheiten der Gemeinde zum 
Gegenstand haben, sind nach Kenntnisnahme durch den Verwaltungsausschuss 
von der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister ohne Beratung den Antragstel-
lerinnen oder Antragstellern mit Begründung zurück zu geben. Dies gilt auch für 
Eingaben, die weder Anregungen noch Beschwerden zum Inhalt haben (z.B. 
Fragen, Erklärungen, Absichten usw.). 

(4) Anregungen oder Beschwerden, die ein gesetzeswidriges Ziel verfolgen oder ge-
gen die guten Sitten verstoßen, sind nach Kenntnisnahme durch den Verwal-
tungsausschuss ohne Beratung zurückzuweisen.  

(5) Die Beratung eines Antrages kann abgelehnt werden, wenn das Antragsbegeh-
ren Gegenstand eines noch nicht abgeschlossenen Rechtsbehelfs- oder 
Rechtsmittelverfahrens oder eines laufenden Bürgerbegehrens oder Bürgerent-
scheides ist oder gegenüber bereits erledigten Anregungen oder Beschwerden 
kein neues Sachvorbringen enthält. 

(6) Die Erledigung der Anregungen oder Beschwerden wird dem Verwaltungsaus-
schuss übertragen, sofern für die Angelegenheiten nicht der Rat gemäß § 58 
Abs. 1 NKomVG ausschließlich zuständig ist. Der Rat und der Verwaltungsaus-
schuss können Anregungen oder Beschwerden zur Mitberatung an die zuständi-
gen Fachausschüsse überweisen. 
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§ 6 

Verkündungen und öffentliche Bekanntmachungen 

(1) Satzungen, Verordnungen sowie öffentliche Bekanntmachungen nach dem 
NKomVG der Gemeinde werden im Amtsblatt für den Landkreis Wolfenbüttel 
verkündet bzw. bekannt gemacht. Sie sind zusätzlich gem. Abs. 2 auszuhängen. 

(2) Sonstige öffentliche Bekanntmachungen und ortsübliche Bekanntmachungen 
erfolgen in folgenden Bekanntmachungskästen der Gemeinde:  

a) Bahnhofsweg, Spielplatz 

b) Schulstraße 6, Gemeindebüro 

c) Kirchstraße Ecke Leipziger Straße 

d) Asseblick, Spielplatz  

(3) Bekanntmachungen sind der örtlichen Presse zur Bearbeitung im redaktionellen 
Teil zuzuleiten. 

 
§ 7 

Einwohnerversammlungen 

Bei Bedarf unterrichtet die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister die Einwohnerin-
nen und Einwohner durch Einwohnerversammlungen für die ganze Gemeinde oder 
für Teile des Gemeindegebietes. Zeit, Ort und Gegenstand von Einwohnerversamm-
lungen sind gem. § 6 mind. 7 Tage vor der Veranstaltung öffentlich bekannt zu ma-
chen.  

 
                                                                              § 8  

               Film- und Tonaufnahmen in öffentlichen Sitzungen des Rates 

(1) In öffentlichen Sitzungen des Rates dürfen Vertreterinnen und Vertreter der Me-
dien sowie die Verwaltung Film- und Tonaufnahmen von den Mitgliedern der Ver-
tretung mit dem Ziel der Berichterstattung anfertigen. Die Anfertigung der Auf-
nahmen ist der Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden vor dem Beginn der Sitzung 
anzuzeigen. Sie oder er hat die Mitglieder des Rates zu Beginn der Sitzung dar-
über zu informieren. 

(2) Ratsfrauen und Ratsherren können verlangen, dass die Aufnahme ihres Rede-
beitrages oder die Berichterstattung der Aufnahme unterbleibt. Das Verlangen ist 
gegenüber der Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden geltend zu machen und im 
Protokoll zu dokumentieren. Die Vorsitzende oder der Vorsitzende hat im Rah-
men ihrer oder seiner Ordnungsgewalt (§ 63 NKomVG) dafür Sorge zu tragen, 
dass die Aufnahmen unterbleiben. 

 

(3) Film- und Tonaufnahmen von anderen Personen als den Mitgliedern des Rates, 
insbesondere von Einwohnerinnen und Einwohnern sowie von Beschäftigten der 
Samtgemeinde, sind nur zulässig, wenn diese Personen eingewilligt haben. 

 

(4) Die Zulässigkeit von Tonaufnahmen zum Zwecke der Erstellung des Protokolls 
bleibt davon unberührt. 
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§ 9 

Inkrafttreten 

Diese Hauptsatzung tritt rückwirkend zum 04.11.2021 in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Hauptsatzung der Gemeinde Wittmar vom 03.11.2016 außer Kraft. 

 
 
Wittmar, den 13.12.2021  
 
Der Bürgermeister 
 
 
_______________ 
       (Pielok) 


